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Warum warten? Plädoyer für  
eine Umsatzsteuerreform
Einheitlicher Steuersatz von 16,7% würde Effizienz und 
Transparenz erhöhen
RWI Position #61, 10. September 2014

Zusammenfassung
Das deutsche Umsatzsteuersystem ist sehr komplex. Viele der zahlreichen Ermäßigungs-
tatbestände, beispielsweise der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Blumen und Beher-
bergungsleistungen, sind schwer nachvollziehbar und in der Handhabung kompliziert. 
Die ursprüngliche Intention, vor allem Geringverdiener durch eine geringere Besteuerung 
von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs zu entlasten, wird in der heutigen 
Ausgestaltung nicht erreicht. Bisher sind allerdings alle Reformbemühungen auf politi-
scher Ebene gescheitert. Eine Studie des RWI zeigt, dass es ökonomisch sinnvoll ist, den 
ermäßigten Steuersatz vollständig abzuschaffen und gleichzeitig den Regelsatz aufkom-
mensneutral auf 16,7% zu senken. Ein einheitlicher Umsatzsteuersatz würde nicht nur 
Abgrenzungsprobleme beseitigen, sondern auch zu Effizienzgewinnen bei Unternehmen, 
Konsumenten und Steuerverwaltung führen. Die durchschnittliche Umsatzsteuerbelas-
tung von Geringverdienern wäre zwar geringfügig höher, eine Anpassung des einkom-
mensteuerlichen Grundfreibetrags könnte diesen Nachteil jedoch merklich abschwächen. 
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Why wait? Reform the Value-Added Tax system now!

Introduction of a single tax rate of 16,7% would increase efficiency 
and transparency

Summary
The German Value-Added Tax (VAT) system is very complex. In addition to the general 
VAT rate of 19 percent, a reduced rate of 7 percent is levied on numerous items such as 
food, books, periodicals, flowers, and local public transport. Furthermore, some goods 
and services (such as banking and health care services or community work) are exemp-
ted from the VAT. The complexity of taxation rules and exemptions triggered many dis-
cussions on the need and potential of a VAT reform, but to date, all attempts to simplify 
the system have failed. However, a study by the RWI for the German Federal Ministry of 
Finance shows that a revenue neutral tax reform which introduces a single tax rate may 
increase efficiency and reduce administrative effort markedly. The average tax burden 
of those who earn less would increase too, but only to a moderate extent. This could be 
balanced by countervailing adjustments within the tax system.
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1. Einleitung: Umsatzsteuer und Reformbedarf1

Das System der Umsatzbesteuerung in Deutschland ist durch seine vielen Ausnahme-
regelungen sehr komplex. Insbesondere die zahlreichen Ermäßigungstatbestände sind 
immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen und politischer Reformvorhaben. 
Bisher sind jedoch alle Bemühungen, das Umsatzsteuersystem grundlegend zu reformie-
ren, gescheitert. Den bisher letzten Versuch hatte die vorherige Bundesregierung unter-
nommen. Konkret heißt es dazu im Koalitionsvertrag von 2009: „Auch die Umsatzsteuer 
muss an die modernen Anforderungen angepasst werden. […] Daneben gibt es Hand-
lungsbedarf bei den ermäßigten Mehrwertsteuersätzen. Benachteiligungen gehören auf 
den Prüfstand.“ (CDU, CSU und FDP 2009: 14). Eine vom Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) beauftragte Studie des RWI in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Christoph Böhringer 
und Prof. Dr. Wolfgang Wiegard kommt zu dem Schluss: Eine die Umsatzsteuer deutlich 
vereinfachende Reform ist möglich, ohne die bislang durch die Ausnahmeregelungen ver-
meintlich zu schützenden Geringverdiener merkbar schlechter zu stellen (RWI et al. 2013). 
Eine Reform sollte daher zeitnah angegangen werden. 

Die Umsatzsteuer gehört in Deutschland zu den wichtigsten Einnahmequellen des Staa-
tes. Im Jahr 2012 steuerte sie knapp ein Drittel zum Gesamtsteueraufkommen bei (BMF 
2014). Sie fällt immer dann an, wenn Unternehmen im Inland Dienstleistungen erbringen 
oder Waren veräußern. Steuerschuldner sind die Unternehmen; die Steuerlast trägt je-
doch der Endverbraucher.2 

In seiner heutigen Ausgestaltung sieht das deutsche Umsatzsteuerrecht eine differenzier-
te Besteuerung der Umsätze vor: Neben dem regulären Steuersatz von derzeit 19% (§ 12 
Abs. 1 UStG) gibt es eine Reihe von Dienstleistungen und Waren, die einem ermäßigten 
Steuersatz von aktuell 7% unterliegen (§ 12 Abs. 2 UStG und Anlage 2) oder sogar ganz 
von der Umsatzsteuer befreit sind (§ 4 UStG). Im Zuge der europäischen Harmonisierung 
des Umsatzsteuersystems waren im Jahr 1968 zusammen mit der Möglichkeit des Vor-

1 Die Autoren danken Roland Döhrn, Christoph M. Schmidt und Katja Fels für wertvolle Hinweise und Anregungen. Die 
vorliegende RWI Position beruht in großen Teilen auf dem Beitrag: Breidenbach, P. und T. Kasten (2014), Umsatz-
steuerreform – eine Frage der politischen Zielsetzung. RWI Konjunkturberichte 65 (2): 23-33.

2 Die Umsatzsteuer gehört zu den indirekten Steuern, da der Steuerdestinatar – also der vom Gesetzgeber vorgesehene 
Steuerträger – und der Steuerschuldner nicht identisch sind. Steuerschuldner ist das Unternehmen, Destinatar der 
Verbraucher. Derzeit wird die Umsatzsteuer als Netto-Allphasensteuer erhoben, d.h. dass auf jeder Stufe des Pro-
duktionsprozesses die Netto-Wertschöpfung besteuert wird. Durch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs stellt der 
Gesetzgeber sicher, dass die Steuerlast erst vom Endverbraucher getragen wird (Homburg 2007: 124ff.).

Die Umsatzsteuer gehört in Deutschland zu den wichtigsten 
Einnahmequellen des Staates. Im Jahr 2012 steuerte sie 

knapp ein Drittel zum Gesamtsteueraufkommen bei.
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steuerabzugs differenzierte Steuersätze eingeführt worden. Dies geschah mit der Absicht, 
die regressive Wirkung der Umsatzsteuer, also die relativ starke Belastung von Haushal-
ten mit geringen Einkommen, abzuschwächen. 

Denn durch die – anteilig am Einkommen – höheren Konsumausgaben von Haushalten 
mit geringem Einkommen sind diese stärker von der Umsatzsteuer betroffen. Um Gering-
verdiener zu entlasten, wurden daher zunächst vor allem Dienstleistungen und Waren 
des täglichen Bedarfs ermäßigt besteuert – damals mit einem Satz von 5%. Im Laufe der 
Zeit wurde der ermäßigte Umsatzsteuersatz jedoch auf immer mehr Leistungen ausge-
weitet, was die Zuordnung zunehmend unübersichtlicher machte. Vereinfachend lassen 
sich die Ermäßigungstatbestände heute in acht Gütergruppen einteilen: Nahrungsmittel, 
alkoholfreie Getränke, medizinische Hilfsleistungen, Pflanzen und Tiere, Bücher und Zeit-
schriften, öffentliche Verkehrsdienstleistungen, Veranstaltungen und Beherbergungsleis-
tungen (RWI et al. 2013: 16). Insgesamt erzielt der Staat fast 8% des gesamten Umsatz-
steueraufkommens mit ermäßigt besteuerten Gütern, davon entfallen gut 60% auf die 
Gütergruppe der Nahrungsmittel (siehe Schaubild 1).

Schaubild 1

Güter(-gruppen), die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen
2012; Anteil am gesamten Aufkommen der ermäßigt besteuerten Umsätze in %
 

 6,68 Bücher und Zeitschriften

5,84 Beherbergungen/Übernachtungen

5,13 Pflanzen und Tiere 

4,35 Medizinische Hilfsleistungen 
 (einschließlich Eigenanteile) 

3,51 Öffentliche Verkehrsdienstleistungen 
 (ohne Luftverkehr)

2,41 Veranstaltungen 

1,93 Alkoholfreie Getränke 63,85 Nahrungsmittel inkl. Leitungswasser

 6,38 ermäßigte Umlagen aus 
         med. Dienstleistungen

Quelle: Eigene Berechnungen.
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2. Kuriositäten im deutschen Umsatzsteuerrecht
Mit der Schaffung breiter Ausnahmeregelungen sind im deutschen Umsatzsteuerrecht 
einige skurrile Auswüchse entstanden, die den eigentlichen Sinn der ermäßigten Besteu-
erung ad absurdum führen. Damit sind sie nicht nur für die breite Öffentlichkeit schwer 
nachvollziehbar. Bei einigen Waren und Dienstleistungen ist selbst bei näherer Betrach-
tung unklar, weshalb sie überhaupt zu den Ermäßigungstatbeständen gehören. So wer-
den Schnittblumen vom Gesetzgeber scheinbar als Güter des täglichen Bedarfs klassi-
fiziert und mit dem reduzierten Steuersatz besteuert, während Mineralwasser und ein 
Großteil der übrigen alkoholfreien Getränke – mit Ausnahme von Leitungswasser – dem 
regulären Satz unterliegen.

In anderen Fällen werden vermeintlich gleiche Güter oder Leistungen unterschiedlich be-
steuert. Ein in diesem Zusammenhang häufig erwähntes Beispiel ist der Verzehr einer 
Currywurst: Verspeist ein Gast seine Currywurst an einem Tisch sitzend, unterliegt das 
Nahrungsmittel dem Regelsatz von 19%. Nimmt der Kunde seine Mahlzeit hingegen im 
Stehen ein, wird der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7% fällig. Bei der Besteuerung 
öffentlicher Verkehrsdienstleistungen scheint ebenfalls Willkür zu herrschen: Während 
Zugfahrten im Nahverkehr dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen, wird der 
Fernverkehr regulär besteuert.

Dies sind nur einige Beispiele der zahlreichen Ausnahmeregelungen, die in der Bevölke-
rung auf wenig Akzeptanz stoßen.3 Den Möglichkeiten, weitere Ermäßigungstatbestände 
zu schaffen, scheinen zudem keine Grenzen gesetzt: Da die Schere zwischen ermäßig-
tem und regulärem Steuersatz im Laufe der Jahre größer wurde,4 haben die Anreize 
zugenommen, sich um eine Aufnahme in den Katalog der Ermäßigungstatbestände zu 
bemühen. Zuletzt hatte die Einführung der reduzierten Besteuerung von kurzfristigen 
Beherbergungsleistungen („Hotelsteuer“) im Jahr 2010 zu einer regen Debatte über Sinn 
und Unsinn des ermäßigten Umsatzsteuersatzes geführt (§ 12 Abs. 2 Satz 11 UStG).

Viele der Ausnahmeregelungen entbehren aus ökonomischer Sicht jedweder Logik. Mit 
der Ausweitung der Steuerbegünstigungen, aber auch durch Innovationen der Ernäh-
rungsindustrie und ein verändertes Verbraucherverhalten haben die Abgrenzungspro-

3 Weitere Kuriositäten werden beispielsweise im Positionspapier der Stiftung Marktwirtschaft zum Thema Mehrwert-
steuer diskutiert (Stiftung Marktwirtschaft 2012).

4 Seit seiner Einführung im Jahr 1968 wurde der reguläre Umsatzsteuersatz von anfänglich 10% bis 2007 schrittweise 
auf 19% erhöht. Der reduzierte Satz, der 1968 bei 5% lag, beträgt seit 1983 unverändert 7%.

Den Möglichkeiten, weitere Ermäßigungstatbestände  
zu schaffen, scheinen keine Grenzen gesetzt. Zuletzt bot 
2010 die ermäßigte „Hotelsteuer“ Anlass zur Diskussion.
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bleme zugenommen. Damit sind auch die Befolgungskosten der Unternehmen und der 
Verwaltungsaufwand der Finanzbehörden deutlich gestiegen. Auch die Finanzgerichte 
müssen sich immer häufiger mit der Frage nach der richtigen Abgrenzung beschäftigen 
(Ismer et al. 2010: 1). Daher verwundert es nicht, dass die Forderung nach einer grundle-
genden Vereinfachung des Umsatzsteuersystems sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf 
politischer Ebene immer wieder aufkeimt.

3. Fiskalische Effekte verschiedener Reformvarianten
In einer empirischen Studie untersucht das RWI in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Chris-
toph Böhringer und Prof. Dr. Wolfgang Wiegard fünf Vorschläge des BMF für eine Reform 
der Anwendungsbereiche des ermäßigten Umsatzsteuersatzes (siehe Tabelle 1). Im Kern 
geht es bei diesen Vorschlägen um eine Reduktion des Geltungsbereichs des ermäßigten 
Steuersatzes, bis hin zu dessen völliger Abschaffung. Zwei der Szenarien sehen zudem 
eine Reduktion des Regelsatzes vor.

Die aus diesen möglichen Reformen für die Haushalte erwachsenden Belastungsverän-
derungen wurden mit Hilfe eines vom RWI entwickelten Mikrosimulationsmodells ana-
lysiert.5 Als Referenzwert musste dafür zunächst das Umsatzsteueraufkommen simuliert 
werden, welches sich nach Rechtsstand des Jahres 2012 ergibt.

5 Für eine kurze Beschreibung der empirischen Grundlagen der Studie und des RWI USt-Mikrosimulationsmodells siehe 
RWI et al. 2013: 12-22.

Tabelle 1 
Umsatzsteueraufkommen und Effekte verschiedener Straffungskonzepte

2012; in Mrd. €

Ermäßigter Steuersatz Regelsatz Aufkommen

Status quo 7%; (UStG § 12 Abs. 2 Nr. 1-11;  

Anhang 2)

19% 194,63

zusätzliches 
Aufkommen

Szenario 1 nein 19% +26,65

Szenario 2 7%; (nur für Nahrungsmittel 19% +10,05

inkl. Leitungswasser)

Szenario 3 7%; (nur für Nahrungsmittel inkl. 19% +8,38

Leitungswasser u. Presseartikel)

Szenario 4 nein 16,71% +/-0

Szenario 5 nein 17 +5,4

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Tabelle 1 zeigt, dass sich dieses Referenzaufkommen auf knapp 195 Mrd. Euro beläuft. Im 
Falle einer vollständigen Abschaffung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes (Szenario 1) 
kämen auf den Fiskus Mehreinnahmen in Höhe von mehr als 26,6 Mrd. Euro zu. Bei Bei-
behaltung der ermäßigten Besteuerung von Nahrungsmitteln (Szenario 2) würden sich 
die Mehreinnahmen auf rund 10 Mrd. Euro reduzieren; besteuert man zusätzlich auch 
noch Presseartikel weiterhin ermäßigt (Szenario 3), sinken die Mehreinnahmen weiter 
um 1,6 Mrd. Euro auf knapp 8,4 Mrd. Euro. In Szenario 4 wurden die Effekte berechnet, 

Tabelle 2 
Durchschnittliche Umsatzsteuerbelastung nach Einkommensdezilen

2012; in % des jährlichen Haushaltsnettoeinkommens (HNE)

Dezile  ø HNE (in €) Dezilgrenzen (in €) Status quo Szen. 1 Szen. 2 Szen. 3 Szen. 4 Szen. 5

1 9 950 (bis 12 734) 15,7 18,7 16,5 16,3 16,4 16,7

(+3,o) (+0,8) (+0,6) (+0,7) (+1,0)

2 15 051 (12 735 – 17 304) 12,5 14,8 13,2 13,0 13,1 13,3

(+2,3) (+0,7) (+0,5) (+0,6) (+0,8)

3 19 592 (17 304 – 21 869) 11,9 14,o 12,6 12,5 12,4 12,6

(+2,1) (+0,7) (+0,6) (+0,5) (+0,7)

4 24 092 (21 870 – 26 371) 11,6 13,6 12,2 12,1 11,9 12,1

(+2,0) (+0,6) (+0,5) (+0,3) (+0,5)

5 28 929 (26 372 – 31 616) 11,1 13,0 11,7 11,6 11,4 11,6

(+1,9) (+0,6) (+0,5) (+0,3) (+0,5)

6 34 712 (31 617 – 38 119) 10,7 12,6 11,4 11,3 11,1 11,3

(+1,9) (+0,7) (+0,6) (+0,4) (+0,6)

7 41 843 (38 120 – 45 902) 10,1 11,8 10,7 10,6 10,4 10,6

(+1,7) (+0,6) (+0,5) (+0,3) (+0,5)

8 50 759 (45 903 – 56 241) 9,5 11,1 10,1 10,0 9,7 9,9

(+1,6) (+0,6) (+0,5) (+0,2) (+0,4)

9 63 783 (56 242 – 73 478) 8,9 10,3 9,4 9,3 9,1 9,2

(+1,4) (+0,5) (+0,4) (+0,2) (+0,3)

10 100 151 (über 73 479) 7,4 8,5 7,9 7,8 7,5 7,6

(+1,1) (+0,5) (+0,4) (+0,1) (+0,2)

Alle HH 38 820 10,9 12,9 11,6 11,4 11,3 11,5

(+2,0) (+0,7) (+0,5) (+0,4) (+0,6)

Eigene Berechnungen. – In Klammern: Veränderungen gegenüber dem Status quo in  
Prozentpunkten. – Durchschnittliches HNE als arithmetisches Mittel der Dezile.
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die bei einer Kombination der vollständigen Abschaffung der Ermäßigungstatbestände 
mit einer aufkommensneutralen Senkung des Regelsatzes verbunden wären. In diesem 
Fall müsste ein neuer einheitlicher Umsatzsteuersatz von 16,7% erhoben werden. Würde 
dieser neue Einheitssteuersatz vereinfacht auf einen glatten Wert von 17% festgesetzt 
werden (Szenario 5), ergäben sich Mehreinnahmen von rund 5,4 Mrd. Euro.

Neben den Aufkommenseffekten, die aus finanzpolitischer Sicht ein zentrales Beurtei-
lungskriterium darstellen, sind sozialpolitisch vor allem die Verteilungseffekte von Refor-
men von Interesse. Tabelle 2 gibt Auskunft darüber, wie sich die steuerliche Mehrbelastung 
gemessen am Haushaltsnettoeinkommen (HNE) auf verschiedene Einkommensgruppen 
der Steuerpflichtigen verteilt. Die Gesamtbevölkerung der Haushalte wird dabei in De-
zile unterteilt. Im ersten Dezil sind die 10% der Haushalte mit den niedrigsten Einkom-
men versammelt, das zweite Dezil weist die 10% nächsthöheren Einkommen auf etc. Im 
obersten Dezil finden sich schließlich jene Haushalte, deren HNE höher ist als das von 
90% der Haushalte.

Dass eine regressive Wirkung der Umsatzsteuer – also der Umstand, dass Personen mit 
zunehmenden Einkommen einen geringeren prozentualen Anteil ihres Einkommens als 
Steuer bezahlen – bereits im Ausgangszustand nicht durch den ermäßigten Steuersatz 
verhindert wird, lässt sich daran ablesen, dass die Steuerbelastung gemessen in Pro-
zent des Haushaltsnettoeinkommens selbst im Status quo von 15,7% in der einkommens-
schwächsten Gruppe (unterstes Dezil) auf 7,4% in der einkommensstärksten Gruppe 
(oberstes Dezil) fällt. In allen fünf Reformszenarien wird dieser regressive Effekt zwar 
leicht verstärkt, doch macht diese Steigerung lediglich einen kleinen Teil der regressiven 
Wirkung aus (s.u.). 

Der größte durchschnittliche Belastungsanstieg für alle Einkommensgruppen ergibt sich 
mit einem Plus von 2%-Punkten erwartungsgemäß im Szenario 1 bei einer vollständi-
gen Abschaffung der Ermäßigungstatbestände sowie der einheitlichen Besteuerung aller 
Umsätze mit dem Regelsatz von 19%. Der Regressivität der Umsatzsteuer entsprechend 
beträfe auch die Mehrbelastung Geringverdiener mehr als Besserverdiener: Während 
Haushalte aus dem ersten Einkommensdezil im Durchschnitt noch um 3%-Punkte stärker 
belastet würden, liegt der durchschnittliche Belastungsanstieg im zehnten Einkommens-
dezil bei nur noch 1,2%-Punkten.

Bei einheitlicher Besteuerung aller Umsätze mit 19% würde 
die Belastung am stärksten steigen. Geringverdiener wären 

stärker betroffen als Besserverdiener.
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Absolut betrachtet nehmen in Szenario 1 hingegen sowohl die durchschnittlichen Umsatz-
steuerzahlungen als auch die reformbedingten Mehrbelastungen mit steigendem Haus-
haltsnettoeinkommen zu: Die Haushalte aus dem untersten Einkommensdezil zahlen im 
Vergleich zum Status quo im Jahresdurchschnitt rund 265 Euro mehr Umsatzsteuer; im 
obersten Dezil liegt die durchschnittliche Mehrbelastung bei 1 119 Euro pro Jahr (siehe 
Tabelle 3). Dieses Muster zieht sich durch alle Szenarien und spiegelt eine immer wie-
derholende Grundeinsicht von empirischen Steueranalysen wider: Haushalte mit höheren 
Einkommen zahlen in Deutschland typischerweise höhere Steuern.

Tabelle 3 
Durchschnittliche Umsatzsteuerzahlungen nach Einkommensdezilen

2012; in €

Dezile (HNE) Status quo Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 Szenario 5

1 1 354 1 619 1 426 1 409 1 424 1 448

(+265) (+72) (+55) (+70) (+94)

2 1 874 2 229 1 982 1 958 1 961 1 994

(+355) (+108) (+84) (+87) (+120)

3 2 328 2 749 2 467 2 439 2 418 2 460

(+421) (+139) (+111) (+90) (+132)

4 2 782 3 265 2 948 2 916 2 872 2 922

(+483) (+166) (+134) (+90) (+140)

5 3 201 3 755 3 394 3 358 3 303 3 360

(+554) (+193) (+157) (+102) (+159)

6 3 722 4 361 3 944 3 904 3 836 3 902

(+639) (+222) (+182) (+114) (+180)

7 4 220 4 939 4 476 4 430 4 344 4 419

(+719) (+256) (+210) (+124) (+199)

8 4 808 5 617 5 100 5 049 4 941 5 026

(+809) (+292) (+241) (+133) (+218)

9 5 641 6 560 5 992 5 932 5 780 5 869

(+919) (+351) (+291) (+139) (+228)

10 7 163 8 282 7 636 7 551 7 285 7 411

(+1 119) (+473) (+388) (+122) (+248)

Alle HH 3 705 4 333 3 932 3 890 3 811 3 877

(+628) (+227) (+185) (+106) (+172)

Quelle: Eigene Berechnungen. – In Klammern: Veränderungen gegenüber dem Status quo  
in €.
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Die Reformszenarien 2 und 3 führen zu einem sehr moderaten Anstieg der durchschnitt-
lichen Belastung von deutlich unter 1%-Punkt. Dieses Ergebnis war zu erwarten, wenn 
man bedenkt, dass der Hauptanteil der Umsatzsteuerlast auf den Konsum von voll be-
steuerten Gütern zurückzuführen ist.6 

Bei dem an sich aufkommensneutralen Szenario 4 ergeben die Simulationsrechnungen 
ebenfalls eine geringe durchschnittliche Mehrbelastung von 0,4%-Punkten. Diese ist al-
lerdings ein rechnerisches Artefakt, da in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) nicht alle Haushalte erfasst werden.7 Während diese Untererfassung im Rahmen 
der Aufkommensanalyse und somit auch bei der Ermittlung des aufkommensneutralen 
Steuersatzes korrigiert wird, bleibt sie im Rahmen der Verteilungsanalyse unberücksich-
tigt.8 

Bei dem in Szenario 4 zugrunde gelegten einheitlichen Umsatzsteuersatz von 16,7% wür-
de die Belastung der einkommensschwächsten Gruppen auf 16,4% des Haushaltsnet-
toeinkommens ansteigen, während sie bei der einkommensstärksten Gruppe mit 7,5% 
zu Buche schlagen würde. Dies entspricht einer Mehrbelastung von Haushalten mit den 
niedrigsten Einkommen von 70 Euro im Jahr (Tabelle 3) bzw. um 0,7%-Punkte (Tabelle 2).

Aus Tabelle 2 wird zudem deutlich, dass alle Reformszenarien den regressiven Charakter 
der Umsatzsteuer verstärken: Bei Haushalten mit niedrigen Einkommen ist der Belas-
tungsanstieg dementsprechend in allen Reformszenarien etwas höher als bei Besserver-
dienern. Allerdings nimmt die durchschnittliche Belastung selbst im ersten Einkommens-
dezil maximal um 1%-Punkt zu (Szenario 5).

6 Bei den Haushalten mit niedrigen Einkommen (erstes Dezil) liegt die durchschnittliche Umsatzsteuerbelastung für voll 
besteuerte Güter bei rund 13,9% und für ermäßigt besteuerte Güter bei ungefähr 1,8%. Im zehnten Einkommensdezil 
sinkt die durchschnittliche Belastung für regulär besteuerte Güter auf gut 6,7% und für ermäßigt besteuerte Güter auf 
knapp 0,7%.

7 Die in der Analyse verwendete Stichprobe der EVS 2008 umfasst insgesamt 53 688 Haushalte. Hochgerechnet ent-
spricht das einer Gesamtzahl von 38,4 Mio. Haushalten (RWI et al. 2013: 13). Haushalte und Personen, die in Gemein-
schaftsunterkünften und Anstalten leben, werden in der EVS grundsätzlich nicht erfasst (Statistisches Bundesamt 
2014). Ferner liefert die EVS keine Angaben für Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen ab 
18 000 Euro, da diese in der Regel nicht in ausreichender Zahl an der Erhebung teilnehmen.

8 Zudem bleiben etwaige Verhaltensänderungen der Konsumenten im Rahmen des Modells unberücksichtigt, welche 
die Mehrbelastung weiter abschwächen könnten.

Eine einheitliche Umsatzsteuer von 16,7% würde  
Haushalte mit den niedrigsten Einkommen um 

durchschnittlich 70 Euro pro Jahr mehr belasten.
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Schaubild 2 stellt die Belastungseffekte des ersten Dezils, also der 10% aller Haushalte 
mit den niedrigsten Einkommen, denen im zehnten Dezil, also der 10% aller Haushalte 
mit den höchsten Einkommen, gegenüber. Am größten ist der Unterschied zwischen bei-
den Gruppen erwartungsgemäß in Szenario 1: Während die Steuerbelastung der Haus-
halte im zehnten Dezil bei durchschnittlich 8,5% (7,4% im Status quo) liegt, beträgt der 
Anteil der Umsatzsteuer am Haushaltsnettoeinkommen bei den Haushalten im ersten 
Dezil 18,7% (15,7% im Status quo). In den übrigen Szenarien ist im Vergleich zum Status 
quo in beiden Einkommensgruppen lediglich ein moderater Anstieg der Belastung wie 
auch eine geringe Zunahme der Spreizung zu beobachten.

4. Handlungsempfehlungen
Die Differenzierung der Steuersätze bei der deutschen Umsatzsteuer war mit der Intention 
eingeführt worden, Geringverdiener durch eine niedrigere Besteuerung von Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs zu entlasten. Gleichwohl wird das Einkommen 
der Geringverdiener trotz des ermäßigten Satzes relativ gesehen deutlich stärker mit der 
Umsatzsteuer belastet als das von Besserverdienenden. Gleichzeitig scheint die Anwen-
dung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes zunehmend das Ergebnis bürokratischer Will-
kür und des Einflusses von verschiedenen Interessengruppen zu sein. Eine grundlegende 
Reform der Umsatzsteuer war bisher politisch allerdings nicht umsetzbar.

Die hier in ihren Grundzügen vorgestellte, im Auftrag des Bundesministeriums der Finan-
zen durchgeführte Studie zeigt, dass sich die Belastungswirkungen einer solchen Reform 
in Grenzen halten würden. Bei vollständiger Abschaffung des ermäßigten Umsatzsteuer-

Schaubild 2

Durchschnittliche Umsatzsteuerbelastung für niedrige und hohe Einkommen
2012; in % des Haushaltsnettoeinkommens
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Quelle: Eigene Berechnungen. –  Jeder der Balken zeigt die Spannweite der prozentualen 
Belastung des HNE für Haushalte im ersten Dezil (oberer Wert) und im zehnten Dezil 
(unterer Wert) sowie des durchschnittlichen Haushalts (mittlerer Wert).
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satzes und gleichzeitiger aufkommensneutraler Senkung des Regelsatzes ergäbe sich ein 
einheitlicher Steuersatz von 16,7%. Mit diesem würde die Belastung der Haushalte mit 
den niedrigsten Einkommen im Schnitt um maximal 70 Euro pro Jahr bzw. um 0,7% in 
Relation zu deren Haushaltsnettoeinkommen zunehmen. Diese moderate Mehrbelastung 
rechtfertigt nicht die de facto stattfindende erhebliche Subvention der nicht-bedürftigen 
Haushalte, die zum großen Teil Nutznießer der ermäßigten Umsatzsteuer sind. Dem An-
stieg der Belastung von Geringverdienern könnte man leicht durch eine Anpassung des 
einkommensteuerlichen Grundfreibetrags an die höhere Umsatzsteuerlast entgegenwir-
ken.

Darüber hinaus zeigen Ergebnisse der Studie, dass ein einheitlicher Umsatzsteuersatz zu 
Effizienzgewinnen bei den Unternehmen, den Konsumenten und der Steuerverwaltung 
führen kann, welche sich wiederum positiv auf Wachstum und Beschäftigung auswirken 
dürften.9

Aus ökonomischer Sicht ist daher eine Reform - hin zu einem einheitlichen, aufkommens-
neutralen Steuersatz - erstrebenswert. Die in der relativen Betrachtung minimalen Mehr-
belastungen der unteren Einkommensgruppen sollten der Reform nicht im Weg stehen. 
Viel eher scheint die entscheidende Frage zu sein, ob der politische Wille zur Umsetzung 
einer ökonomisch sinnvollen Reform stark genug ist, um sie gegen die mächtigen Lobby-
gruppierungen der bisher vom reduzierten Satz profitierenden Branchen durchzusetzen. 

9 Diese RWI Position konzentriert sich in den ausführlichen Darstellungen auf die im Rahmen der Studie ermittelten 
Aufkommens- und Verteilungseffekte. Zu den anderen genannten Ergebnissen siehe Kapitel 5 der Studie (RWI et al. 
2013: 41ff.).
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